
Aktivitäten zur Beteiligung von und Jugendlichen 



Unser Schülerwohnheim 

 

 

 

 

 Erbaut - 2000 

 Gründung - 2006 

 Kapazität - 48 Schüler 

 Belegung – 36 Schüler 

 Ziel : Förderung der persönlichen, schulischen und sozialen Entwicklung junger 

Menschen mit Migrationshintergrund sowie deren gesellschaftliche Teilhabe in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

VFIB e.V. 

Mannheim 



Lernräume 



Unsere Küche 



Unsere Aufgabe als Schülerwohnheim 
 

 Ein Hilfsangebot der Kinder-und Jugendhilfe.  

 

 Eine umfassende Unterstützung für junge Menschen, die ein Recht auf 
Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit haben.  

 

 Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Schülern auf sozialer, 
schulischer, emotionaler, körperlicher und geistiger Entwicklungsebene. 

 

 Die Förderung orientiert sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen 
und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes und seiner ethnischen Herkunft. 

 

 Beachtung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands, 
insbesondere das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit und das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht 

 



Rechtekatalog 

 Das Rechtekatalog bildet die Grundlage für weitere Rechte, wie z.B. das 

Recht der Schüler auf Partizipation sowie das Recht sich zu äußern bzw. 

beschweren.  

 

 Kinder und jugendliche haben Rechte und wir wollen ihre Rechte nicht nur 

ernst nehmen, sondern Sie auch über ihre Rechte informieren, damit sie 

möglichst genau wissen, was sie in der Betreuung erwarten können. 

 



 Du hast ein Recht darauf, bei allen Gesprächen oder 
Entscheidungen, die Dich betreffen, informiert und beteiligt 
werden! 

 

 Du hast ein Recht darauf, dass der aktuelle Dienstplan bzw. 
welche Mitarbeiter, Dir bekannt ist! Sollte einer Deiner Betreuer 
den Arbeitsplatz wechseln oder ein neuer Betreuer zu Euch 
kommen, wirst Du informiert! 

 

 Du hast ein Recht darauf, Dein Zimmer zu gestalten! 

 

 Du hast ein Recht darauf, bei der Gestaltung des Tagesablaufes, 
Deine Meinung zu sagen! 

 

Recht auf Beteiligung 



  Du hast das Recht, 

 

Deine Meinung zu sagen! 

 

 Du hast das Recht, 

 

mit Deinen Betreuern darüber zu reden, was Dir nicht 
gefällt! 

 

 Man muss Dir zuhören, wenn Du etwas sagen willst! 



 Du darfst mitentscheiden, auf welche Schule Du gehst und 

welche Ausbildung Du machst! 

 

 Wir helfen Dir, Deinen eigenen Weg zu finden. Dabei wirst Du 

auch Fehler machen. Das ist in Ordnung. 

 

 Du bist freiwillig bei uns. Niemand darf Dich einsperren! 

 



 Keiner darf Dich besser oder schlechter behandeln,  

 

weil Du: 

 

 eine andere Hautfarbe hast! 

 aus einem anderen Land kommst! 

 eine andere Sprache sprichst! 

 



 Du hast ein Recht darauf, wertgeschätzt und 

respektiert werden! 

 

 

 Du darfst mitentscheiden bei 

der Gestaltung der Freizeit in Deiner Gruppe. 

 



Besprechungsraum 

Jugendlichen Chance zur Entfaltung geben  

 

Partizipation 

 

Meinungsäußerungen/Vorschläge 



Du hast Rechte, die anderen auch! 

 Das bedeutet, Deine Rechte in der Betreuung sind zum einen durch 

geltende Gesetze begrenzt und zum anderen durch die Rechte anderer 

Menschen.  

 Dein Recht auf freie Entfaltung endet z.B. dort, wo Deine laute Musik Deine 

Nachbarn in ihrer Nachtruhe stört.  

 Hier kann Deine Musik nur so laut sein, dass Deine Nachbarn keinen Grund 

zur Beschwerde haben.  

 Natürlich haben die Betreuer auch die Pflicht, Gefahren abzuwenden und 

können Deine Rechte in bestimmten Situationen einschränken, wenn ein 

begründeter Verdacht besteht, dass Du etwas tust oder versteckst, was 

Dich oder andere in Gefahr bringt. 

 



ERFOLGE 



kreativ-gestaltene Schlafräume  



Laser-Teck/Paintball 

Selbstorganisierte Freizeit-Aktivitäten  

Naturpark 

Kino-Abend 

Zoo 



Beteiligung 

Auf dem Polizeipräsidium in Mannheim 



beim Besuch in der Lutherkirche in Mannheim Neckarstadt 

 

   

 
 

beim Besuch in der Synagoge in Mannheim 

 

   



was ist, wenn Du Dich ungerecht behandelt fühlst? 

 

 Bei manchen Fragen, was letztlich für Dich gut ist, werden Du und Deine 

Betreuer nicht immer einer Meinung sein. Die Betreuer werden Dir ihre 

Entscheidung immer begründen. Solltest Du Dich allerdings ungerecht 

behandelt fühlen, hast Du das Recht, Dich zu beschweren. 

 



Beschwerdestelle 

 Beschwerdestelle 

 

 

 

 

 

 

 Jugendamt Mannheim 

 

Telefon:    06212933622 

Adresse:    Holzbauerstr. 6, 68167 

 

 

(Telefon:  0621- 38 00 8 24) 
 
 
E- mail:  (beschwerdestelle@vfib-ma.de) 
 
Post:  Schülerwohnheim Mannheim 

  Pettenkoferstraße  
  68169 Mannheim 

 



Danke Für Ihre Aufmerksamkeit 

 Muhammet Zevrek 

 Hüseyin Kuru 

 

 VFIB Mannheim e.V 

 Pettenkoferstr. 4-6 

 68169 Mannheim 

 


